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sehe Herrschaftssystem strafrecht
lich absichem und jeden legiti
men Widerstand demokratischer 
Kräfte durch Rechtswillkür er
sticken soll. Hinzu kommt der 
Ausbau des Bundeskanzleramtes 
zur zentralen Spitzenorganisation 
eines militärdiktatorischen Herr
schaftsmechanismus und zum 
perfektionierten Kontrollorgan 
des Bundeskanzlers über alle 
Regierungsbereiche. Dazu wur
den strukturelle und personelle 
Veränderungen vorgenommen 
sowie ein spezieller Planungs
stab geschaffen, der Planungs
unterlagen u. a. auf den Gebieten 
der Außenpolitik, der Militär
politik, der Finanz- und Wirt
schaftspolitik, der inneren Struk
turpolitik erarbeitet, um die neue
sten Erkenntnisse der Wissen
schaft und Technik in den Dienst 
der Expansionspolitik zu stellen. 
Systematisch wird so mit Hilfe 
des Bundeskanzleramtes die 
Kanzlerdiktatur organisiert. Die 
„i. S." ist Ausdruck dafür, daß der 
tiefe Antagonismus zwischen der 
Herrschaft einer monopolkapita
listischen Minderheit und allen 
übrigen Klassen und Schichten 
sich zuspitzt und die herrschende 
Klasse in der künftigen Phase der 
Entwicklung mit den bisherigen 
Herrschaftsformen ihre Macht 
nicht mehr sichern kann. Die 
„i. S." wird ermöglicht durch den 
Übergang der sozialdemokrati
schen Minister auf die Position 
des westdeutschen Imperialismus. 
Ihre Mitwirkung an der Siche
rung der Macht des westdeut
schen Monopolkapitals verbrei
tert zugleich die parlamentarische 
Basis der Parteien des Monopol
kapitals und schafft daurch die 
Voraussetzung für gesetzliche Er
mächtigungen zur Einführung 
einer offenen Diktatur.

Inquisition: seit dem 12. Jh. mit 
grausamsten Mitteln gegen reli

giös Andersdenkende (Ketzer) 
geführtes gerichtliches Verfahren 
bzw. die damit beauftragte Son
dergerichtsbehörde der katholi
schen Kirche. In engstem Zusam
menhang mit dem Kampf der 
Kirche und der weltlichen Feudal
herren gegen die sich ausbreiten
den sozial-religiösen Bewegun
gen (insbesondere die Albigenser 
in Südfrankreich) war die I. im 
13. Jh. weit verbreitet. Die I. war 
bis ins 18. Jh. wirksam. Heute 
wird der Begriff I. in übertrage
nem Sinne verwendet zur Kenn
zeichnung drakonischer Verfol
gung revolutionärer Bewegun
gen, insbesondere kommunisti
scher Parteien und der revolutio
nären Ideologie der Arbeiter
klasse, durch den Staatsapparat 
der Monopolbourgeoisie.

Instanz: das zuständige oder sich 
mit einer bestimmten Sache be
fassende Staatsorgan; eine der 
Stufen eines Gerichtsverfahrens, 
eines Straf-, Zivil- oder anderen 
Prozesses, z. B. das Kreisgericht 
als 1. I., das Bezirksgericht als 2. 
oder Berufungs-I.

Integration: Erscheinungs- und 
Entwicklungsform der auch im 
staatsmonopolistischen Kapitalis
mus wirkenden Tendenz der ra
schen Entwicklung der Produk
tivkräfte, der weiteren Vergesell
schaftung und Intemationalisie- 
rung der Produktion; Form der 
internationalen wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen im 
imperialistischen System, die in 
der Epoche des weltweiten Über
gangs zum Sozialismus dem reak
tionären Ziel der Festigung der 
Herrschaft der Monopolbourgeoi
sie dient. Die I. ist eine reaktio
näre Antwort auf die objektiven, 
den Sozialismus erfordernden Be
dingungen der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Unter den Bedin
gungen der wissenschaftlich-tech-


